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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 28. Juni
1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. Die
Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin wendet sich gegen die Einstellung der Zahlung ihrer Witwenrente
nach Chile.

Die KlÃ¤gerin â�� geboren 1901 und deutsche StaatsangehÃ¶rige â�� ist die Witwe
des 1945 verstorbenen S H (Versicherter), der Beitragszeiten zur gesetzlichen
Rentenversicherung ausschlieÃ�lich in KÃ¶nigsberg (OstpreuÃ�en) zurÃ¼ckgelegt
hatte. Aus diesen Beitragszeiten sowie kriegsbedingten Ersatzzeiten gewÃ¤hrte ihr
die Landesversicherungsanstalt (LVA) GroÃ�-Hessen (spÃ¤ter LVA Hessen) als
TrÃ¤ger der Angestelltenversicherung mit ihrem Bescheid vom 13. Januar 1948 in
der Gestalt des Bescheides vom 31. Juli 1952 ab 1. Juni 1947 eine Witwenrente, die
spÃ¤ter von der Beklagten weitergezahlt wurde.

In der Bundesrepublik Deutschland war die KlÃ¤gerin zuletzt in G gemeldet, wo sie
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mit ihrer 1935 geborenen Tochter und ihrem 1937 geborenen Sohn in einem Haus
wohnte, das nach wie vor ihrem Sohn gehÃ¶rt. Am 8. September 1997 zeigte ihr
Sohn dem Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung G an, dass er und die KlÃ¤gerin
einen Tag spÃ¤ter aus dem bisher bewohnten Haus ausziehen wÃ¼rden, und
meldete sich und die KlÃ¤gerin entsprechend ab. Der Beklagten teilte die KlÃ¤gerin
mit ihrem Schreiben vom 8. September 1997 mit, dass sie am 9. September 1997 in
Begleitung ihrer Tochter nach Chile reisen und kÃ¼nftig dort in deren Haushalt
leben werde; sie bitte, ihre RentenbezÃ¼ge kÃ¼nftig frei von AbzÃ¼gen nach Chile
zu schicken, wobei ihre RentenbetrÃ¤ge gemeinsam mit denen ihrer Tochter
vierteljÃ¤hrlich Ã¼berwiesen werden kÃ¶nnten. Am 9. September 1997 flog die
KlÃ¤gerin dann in Begleitung ihrer Tochter und ihrem Sohn nach Chile, wo sie einen
Tag spÃ¤ter mit einem 12 Monate lang gÃ¼ltigen â��Visum Temporarioâ��
einreiste. Seither hÃ¤lt sie sich tatsÃ¤chlich in Chile auf und lebt â�� bei weiterhin
genehmigtem Aufenthalt â�� in einem ihrer Tochter gehÃ¶renden Appartement,
das auch ihren Kindern als Wohnung dient.

Nach Erhalt der Mitteilung vom 8. September 1997 informierte die Beklagte die
KlÃ¤gerin mit ihrem Schreiben vom 28. Oktober 1997 â�� Formular 5.6010 â��
darÃ¼ber, dass die Witwenrente bei einer Verlegung des gewÃ¶hnlichen
(dauernden) Aufenthalts nach Chile nicht weitergezahlt werden kÃ¶nne; denn die
insoweit maÃ�geblichen Bestimmungen erlaubten seit dem 1. Januar 1992 eine
Auslandszahlung nur noch aus im heutigen Bundesgebiet einschlieÃ�lich des
Beitrittsgebiets zurÃ¼ckgelegten sog. Bundesgebietszeiten, an denen es im Falle
der KlÃ¤gerin fehle.

Mit ihrem â�� der KlÃ¤gerin am 17. Dezember 1997 Ã¼ber die Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland in S fÃ¶rmlich zugestellten â�� Bescheid vom 4.
November 1997 hob die Beklagte sodann â��den Bescheid vom 13. Januar 1948â��
nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB X)
â��fÃ¼r die Zukunft (ab 12/97)â�� auf und fÃ¼hrte aus: Es sei eine Ã�nderung der
VerhÃ¤ltnisse eingetreten, weil die KlÃ¤gerin seit dem 9. September 1997 ihren
gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in Chile habe. Dorthin seien die ausschlieÃ�lich
auÃ�erhalb des heutigen Bundesgebiets zurÃ¼ckgelegten Zeiten nicht zahlbar.

Gegen diesen Bescheid, der bei ihr per Post bereits am 25. November 1997
eingegangen sei, erhob die KlÃ¤gerin Widerspruch. Zur BegrÃ¼ndung machte sie
unter gleichzeitiger Bezugnahme auf ein von ihr nach Erhalt des
Mitteilungsschreibens vom 28. Oktober 1997 an die Beklagte gerichtetes Schreiben
vom 18. November 1997 zunÃ¤chst geltend: Sie, ihre Tochter und ihr Sohn hÃ¤tten
sich vor ihrer Umsiedlung umfassend bei der Beklagten erkundigt, ob ihre Renten
ungekÃ¼rzt nach Chile gezahlt werden wÃ¼rden. Dies habe die Beklagte
insbesondere fÃ¼r die ihr zustehenden Renten mit der BegrÃ¼ndung bejaht, dass
sie ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt erst nach Rentenbeginn ins Ausland verlegen
wÃ¼rde. Ohne diese Auskunft hÃ¤tte sie ihre HÃ¤uslichkeit in Deutschland nicht
verlassen, um bei ihrer Tochter zu leben. Wenn die Beklagte ihr jetzt die
Witwenrente verweigere, sei sie aus finanziellen GrÃ¼nden gezwungen, nach
Deutschland zurÃ¼ckzukehren. Ihre Hoffnung, den Lebensabend bei ihrer Tochter
verbringen zu dÃ¼rfen, werde hierdurch zunichte gemacht. Im Ã�brigen gebe sie zu
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bedenken, dass der Versicherte seine Beitragszeiten ausschlieÃ�lich im Deutschen
Reich zurÃ¼ckgelegt habe. FÃ¼r diese Zeiten mÃ¼sse die Bundesrepublik
Deutschland, die insofern Rechtsnachfolgerin sei, heute einstehen. Hinzu komme,
dass die Bundesrepublik Deutschland ihren Witwenrentenstatus anerkannt habe,
der somit unter Grundrechtsschutz stehe.

SpÃ¤ter fÃ¼hrte sie zur BegrÃ¼ndung ihres Widerspruchs ergÃ¤nzend aus:
Entgegen der Auffassung der Beklagten habe sie ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt
nicht nach Chile verlegt. Da sie mit RÃ¼cksicht auf ihr Alter und ihren
Gesundheitszustand nicht mehr allein leben kÃ¶nne, habe sie vielmehr nur ihre
Kinder begleitet, die sich von vornherein nicht lÃ¤nger als 15 bis 18 Monate in Chile
hÃ¤tten aufhalten wollen. In G, wo ihr Sohn sein Haus weiterhin fÃ¼r die Familie
vorhalte, habe sie sich seinerzeit nur deshalb abgemeldet, weil das deutsche
Melderecht bei einer Abwesenheit von mehr als sechs Monaten eine Abmeldung
verlange. Da sie sich lÃ¤nger als sechs Monate in Chile habe aufhalten wollen, habe
sie seinerzeit auch von der MÃ¶glichkeit, fÃ¼r ihren Aufenthalt in Chile nur ein
Besuchervisum zu beantragen, keinen Gebrauch gemacht. Ein solches Visum hÃ¤tte
nÃ¤mlich nur fÃ¼r 90 Tage erteilt und nur fÃ¼r weitere 90 Tage verlÃ¤ngert
werden kÃ¶nnen. Die alternativ denkbare MÃ¶glichkeit einer mehrfachen Aus- und
Wiedereinreise sei fÃ¼r sie aufgrund ihres Alters und ihres Gesundheitszustandes
nicht in Betracht gekommen.

Nachdem die Beklagte der KlÃ¤gerin unter dem 31. MÃ¤rz 1998 mitgeteilt hatte,
dass von einer Aufhebung des Witwenrentenbescheides fÃ¼r die Zeit vor dem 1.
Dezember 1997 abgesehen werde, weil nicht mehr feststellbar sei, ob die KlÃ¤gerin
jemals Ã¼ber die Konsequenzen eines Auslandsverzugs belehrt worden sei, wies sie
den Widerspruch mit ihrem Widerspruchsbescheid vom 7. August 1998 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus: â��Der
Rentenbewilligungsbescheid vom 13. Januar 1948â�� habe fÃ¼r Zeiten ab 1.
Dezember 1997 nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X aufgehoben werden mÃ¼ssen, weil
die KlÃ¤gerin mit ihrer Ausreise aus Deutschland ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt
nach Chile verlegt habe und keine ins Ausland zahlbaren Beitragszeiten vorhanden
seien. Dass sie ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt nach Chile verlegt habe, ergebe
sich vor allem aus ihrem Schreiben vom 8. September 1997, in dem sie mitgeteilt
habe, dass sie in Begleitung ihrer Tochter nach Chile reisen und kÃ¼nftig dort in
deren Haushalt leben werde. Eine vergleichbare ErklÃ¤rung habe ihre Tochter zu
ihrer eigenen Rentenakte eingereicht. Dort befinde sich im Ã�brigen auch ein
Schreiben der Tochter vom 14. Mai 1995, mit dem die Tochter ihre Absicht zur
Auswanderung dargelegt und nachgefragt habe, welche Auswirkungen die
Auswanderung auf ihre Rentenzahlung hÃ¤tte. Diese Anfrage sei am 29. Juni 1995
dahingehend beantwortet worden, dass die Rente in ihrem Falle â��
mÃ¶glicherweise gekÃ¼rzt â�� aus sÃ¤mtlichen angerechneten
Versicherungszeiten weitergezahlt werden wÃ¼rde. Diese Auskunft habe die
KlÃ¤gerin offensichtlich auf ihren eigenen Fall Ã¼bertragen. Eine eigene Anfrage
der KlÃ¤gerin sei in den sie betreffenden Akten nicht enthalten. Dass ihr in einer der
Beratungsstellen die Auskunft erteilt worden sein sollte, ihre Witwenrente, die auf
ausschlieÃ�lich auÃ�erhalb des heutigen Bundesgebiets zurÃ¼ckgelegten
Beitragszeiten beruhe, sei bei einer Verlegung des gewÃ¶hnlichen Aufenthalts nach
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Chile weiterhin zahlbar, sei unwahrscheinlich.

Mit ihrer daraufhin erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin daran festgehalten, dass sie
ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt nach wie vor in Deutschland habe, wohin sie â��
sobald es ihr Gesundheitszustand zulasse â�� zurÃ¼ckkehren werde. Zum Beleg
dafÃ¼r, dass ihr Aufenthalt in Chile von Anfang an zeitlich begrenzt gewesen sei,
hat sie diverse Schreiben ihres Sohnes vorgelegt, mit denen er bei verschiedenen
Stellen angezeigt hatte, dass sich sÃ¤mtliche Bewohner seines Hauses in G fÃ¼r
etwa ein bis zwei Jahre nicht dort aufhalten wÃ¼rden.

Das Sozialgericht hat den SchriftsÃ¤tzen der KlÃ¤gerin den Antrag entnommen, die
Beklagte unter Aufhebung der entgegenstehenden Bescheide zu verurteilen, die
Witwenrente nach dem Versicherten ab Dezember 1997 weiterzuzahlen, hilfsweise
die Witwenrente nach RÃ¼ckkehr in die Bundesrepublik Deutschland rÃ¼ckwirkend
ab Dezember 1997 weiterzuzahlen. Durch Urteil vom 28. Juni 1999 hat es die Klage
abgewiesen und zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt: Die Klage sei hinsichtlich des
Hauptantrages zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin habe nach den Â§Â§
110 Abs. 2, 113 Abs. 1 Nr. 1, 271 Satz 1 und 254 d Abs. 1 des Sechsten Buches des
Sozialgesetzbuches (SGB VI) seit Dezember 1997 keinen Anspruch auf Zahlung der
Witwenrente mehr, weil diese Rente ausschlieÃ�lich auf Reichsgebiets-
Beitragszeiten fuÃ�e, die nicht zu den ins Ausland zahlbaren Beitragszeiten
gehÃ¶rten, und sie sich gewÃ¶hnlich in Chile aufhalte. Letzteres ergebe sich bei
einer Gesamtschau aller UmstÃ¤nde daraus, dass sie sich seit September 1997
tatsÃ¤chlich in Chile befinde und sie dort â�� wie ihre ersten an die Beklagte
gerichteten Schreiben belegten â�� zumindest bis zum Beginn des
Widerspruchsverfahrens ihren Lebensabend habe verbringen wollen. Dass sie
diesen Entschluss im Laufe des Widerspruchsverfahrens wieder aufgegeben habe,
fÃ¼hre zu keinem anderen Ergebnis. Auch die im Klageverfahren vorgelegten
Schreiben ihres Sohnes Ã¤nderten an ihrem gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in Chile
nichts. Sie kÃ¶nnten lediglich als Nachweis dafÃ¼r dienen, dass sich ihr Sohn bei
den von ihm angeschriebenen Stellen fÃ¼r eine von vornherein befristete Zeit habe
abmelden wollen; die Schreiben seien jedoch nicht geeignet, die eigenen
Bekundungen der KlÃ¤gerin vor und unmittelbar nach ihrer Einreise in Chile in
Frage zu stellen. Hinsichtlich des Hilfsantrages sei die Klage unzulÃ¤ssig, weil die
KlÃ¤gerin insoweit die Weiterzahlung der Rente unter der Bedingung eines
zukÃ¼nftigen Ereignisses (nÃ¤mlich der RÃ¼ckkehr in die Bundesrepublik
Deutschland) verlange. Dies widerspreche dem Grundsatz der Bestimmtheit und
Rechtsklarheit. Zudem liege eine aktuelle Beschwer insoweit nicht vor, weil es der
KlÃ¤gerin zuzumuten sei, den Eintritt des â�� den geltend gemachten Anspruch erst
auslÃ¶senden â�� kÃ¼nftigen Ereignisses abzuwarten.

Mit ihrer gegen dieses Urteil gerichteten Berufung trÃ¤gt die KlÃ¤gerin vor: Sie
habe ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt zu keiner Zeit nach Chile verlegt. Vielmehr
habe sie sich nur deshalb dorthin begeben, weil sie in dem Haus in G nicht mehr
allein hÃ¤tte leben kÃ¶nnen und sie einen Heimplatz, den sie damals
selbstverstÃ¤ndlich nur per Telefon gesucht habe, nicht gefunden habe. Von Anfang
an habe sie jedoch nach G zurÃ¼ckkehren wollen, wo das Haus ihres Sohnes noch
immer so existiere, wie sie es verlassen habe. Lediglich ihre Tochter habe ihre
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MÃ¶bel nach Chile verbracht. FÃ¼r sie selbst seien seinerzeit nur WÃ¤sche,
Kleidung und einige persÃ¶nliche Dinge miteingepackt worden. Ihre Tochter fÃ¼hre
ihr eigenes Leben. Sie habe sie im September 1997 nur deshalb nach Chile
begleitet, um ihr die Reise zu erleichtern. Ihr Sohn habe sich seinerzeit fÃ¼r einen
anfÃ¤nglich auf 15 bis 18 Monate begrenzten Aufenthalt nach Chile begeben, um
sich dort wÃ¤hrend der Zeit seines Vorruhestandes mit vergangenen Kulturen zu
beschÃ¤ftigen. Da allein ihr Gesundheitszustand eine RÃ¼ckkehr nach Deutschland
bisher unmÃ¶glich gemacht habe, habe auch ihr Sohn seinen Aufenthalt in Chile
verlÃ¤ngern mÃ¼ssen. Er habe zwischenzeitlich sogar von dort aus seine eigene
Rente beantragen mÃ¼ssen, wobei er zahlreiche Unterlagen nicht habe vorlegen
kÃ¶nnen. Sie seien in G verblieben, weil er bei seiner Abreise nicht habe damit
rechnen kÃ¶nnen, nicht rechtzeitig vor Rentenantragstellung wieder in Deutschland
zu sein. Ohne die damalige Zusicherung der Beklagten, dass auch die Witwenrente
nach Chile gezahlt werden wÃ¼rde, hÃ¤tte sie Deutschland nie verlassen. Die
Vorschriften, die der Zahlung von ausschlieÃ�lich auÃ�erhalb des heutigen
Bundesgebietes zurÃ¼ckgelegten Beitragszeiten ins Ausland entgegenstÃ¼nden,
halte sie fÃ¼r verfassungswidrig. Sie verstieÃ�en gegen das im Rechtsstaatsprinzip
des Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) verankerte Gebot des
Vertrauensschutzes, soweit mit ihnen das frÃ¼here Rentnerprivileg abgeschafft
worden sei, gemÃ¤Ã� dem ein schon bestehender Rentenanspruch bei Verlegung
des gewÃ¶hnlichen Aufenthaltes ins Ausland in vollem Umfang
â��mitgenommenâ�� werden konnte. DarÃ¼ber hinaus diskriminierten sie die von
ihnen betroffenen Versicherten, die ihre BeitrÃ¤ge ebenso wie die seinerzeit auf
dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik ansÃ¤ssigen Beitragszahler zu den
RentenversicherungstrÃ¤gern des Deutschen Reichs entrichtet hÃ¤tten. Da das
VermÃ¶gen des Deutschen Reichs nach Art. 134 f. GG auf die Bundesrepublik
Deutschland bzw. die BundeslÃ¤nder Ã¼bergegangen sei, mÃ¼ssten die im
Deutschen Reich erworbenen RentenansprÃ¼che und -anwartschaften auch heute
noch in jeder Hinsicht gleichbehandelt werden.

Die KlÃ¤gerin, deren Tochter sich mit einer Beiziehung und Verwertung ihrer
Rentenakte im Berufungsverfahren nicht einverstanden erklÃ¤rt hat, Ã¼berreicht
zahlreiche Unterlagen zu ihren BemÃ¼hungen um einen Heimplatz in Deutschland
seit Ende 1999. Ferner legt sie eine ErklÃ¤rung des A B vom 15. Oktober 2000 vor,
nach der er das GrundstÃ¼ck in G fÃ¼r die Dauer der Abwesenheit seiner
Bewohner pflegt.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 28. Juni 1999 und den Bescheid vom 4.
November 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. August 1998
aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angegriffene Urteil im Ergebnis fÃ¼r zutreffend.
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte, insbesondere die SchriftsÃ¤tze der Beteiligten, sowie die die
Witwenrente der KlÃ¤gerin betreffende Verwaltungsakte der Beklagten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung, mit der die KlÃ¤gerin nur noch das Ziel verfolgt, fÃ¼r die
Zeit ab Dezember 1997 eine Weiterzahlung der Witwenrente nach Chile zu
erreichen, ist unbegrÃ¼ndet. Das nur unter diesem Blickwinkel angegriffene Urteil
des Sozialgerichts ist im Ergebnis zutreffend.

Entgegen der vom Sozialgericht vertretenen Auffassung, die sich sinngemÃ¤Ã� in
dem Klageantrag sowie den EntscheidungsgrÃ¼nden niedergeschlagen hat, ist
richtige Klageart hier allerdings die isolierte Anfechtungsklage im Sinne des Â§ 54
Abs. 1 Satz 1 1. Altern. des Sozialgerichtsgesetzes (SGG). Denn die KlÃ¤gerin kann
sich, um ihr bereits genanntes Ziel zu erreichen, in prozessualer Hinsicht darauf
beschrÃ¤nken, nur gegen den sie hier allein beschwerenden Bescheid vom 4.
November 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 7. August 1998
vorzugehen. Mit diesem Bescheid hat die Beklagte nÃ¤mlich â�� unter Hinweis
darauf, dass die KlÃ¤gerin ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt nach Chile verlegt habe,
den â��Rentenbewilligungsbescheid vom 13. Januar 1948â�� (gemeint ist der
Rentenbewilligungsbescheid vom 13. Januar 1948 in der Gestalt des Bescheides
vom 31. Juli 1952) fÃ¼r Zeiten ab 1. Dezember 1997 nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB
X aufgehoben und der KlÃ¤gerin damit eine ihr zuvor durch einen Verwaltungsakt
mit Dauerwirkung zuerkannte Rechtsposition entzogen. Sollte sich dieser Bescheid,
mit dem die Beklagte bei sachdienlicher Auslegung das durch den
Rentenbewilligungsbescheid verbÃ¼rgte Rentenstammrecht unangetastet gelassen
und lediglich die hieraus resultierenden monatlichen ZahlungsansprÃ¼che fÃ¼r die
Zeit ab 1. Dezember 1997 vernichtet hat, als rechtswidrig erweisen, mÃ¼sste er
aufgrund der von der KlÃ¤gerin erhobenen Anfechtungsklage durch das Gericht
wieder aufgehoben werden. Dies hÃ¤tte zur Folge, dass die durch ihn beseitigten
VerfÃ¼gungssÃ¤tze des Rentenbewilligungsbescheides vom 13. Januar 1948 in der
Gestalt des Bescheides vom 31. Juli 1952 wiederaufleben wÃ¼rden und die
KlÃ¤gerin dadurch die Rechtsposition wiedererlangen wÃ¼rde, die ihr vor Erlass des
sie belastenden Bescheides zuerkannt gewesen ist. Einer Verbindung der
Anfechtungsklage mit einer Leistungsklage, insbesondere einer allgemeinen
Leistungsklage im Sinne des Â§ 54 Abs. 5 SGG, bedarf es bei dieser Konstellation
nicht.

Wie das Sozialgericht zutreffend entschieden hat, ist der von der KlÃ¤gerin
angefochtene Bescheid vom 4. November 1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 7. August 1998 indes sowohl in formeller als auch in
materieller Hinsicht nicht zu beanstanden. Hierbei kann in formeller Hinsicht
dahinstehen, ob die Beklagte die KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 24 Abs. 1 SGB X vor Erlass
des angefochtenen Bescheides ordnungsgemÃ¤Ã� angehÃ¶rt hat, was hier nur mit
dem Mitteilungsschreiben vom 28. Oktober 1997 geschehen sein kÃ¶nnte. Denn ein
eventueller AnhÃ¶rungsmangel wÃ¤re jedenfalls nach Â§ 41 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2
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SGB X geheilt, ohne dass es darauf ankÃ¤me, ob Â§ 41 Abs. 2 SGB X bereits in der
Fassung des Gesetzes zur EinfÃ¼hrung des Euro im Sozial- und Arbeitsrecht sowie
zur Ã�nderung anderer Vorschriften vom 21. Dezember 2000 (BGBl I, 1983) zur
Anwendung kommen mÃ¼sste. Sowohl unter Anwendung der alten als auch unter
Anwendung der neuen Fassung des Â§ 41 Abs. 2 SGB X, die eine Heilung nunmehr
sogar bis zur letzten Tatsacheninstanz eines sozial- oder verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens erlaubt, bestehen nÃ¤mlich keine Bedenken dagegen, einen
AnhÃ¶rungsmangel dann als geheilt anzusehen, wenn der in einem
Widerspruchsverfahren Ã¼berprÃ¼fte Ausgangsbescheid die Tatsachen enthÃ¤lt,
die Gegenstand der AnhÃ¶rung nach Â§ 24 Abs. 1 SGB X sind (vgl. z.B. BSG SozR
3-4100 Â§ 128 Nr. 5). Gegenstand der AnhÃ¶rung nach Â§ 24 Abs. 1 SGB X sind die
fÃ¼r die Entscheidung erheblichen Tatsachen, auf die es nach der Rechtsansicht
der BehÃ¶rde fÃ¼r die in Rede stehende Regelung objektiv ankommt.
Entscheidungserheblich sind dabei alle Tatsachen, die zum Ergebnis der
Verwaltungsentscheidung beigetragen haben, auf die sich die BehÃ¶rde also
stÃ¼tzt, ohne dass es darauf ankommt, ob die BehÃ¶rde von der materiell-rechtlich
richtigen Rechtsauffassung ausgegangen ist (vgl. BSG SozR 3-1300 Â§ 31 Nr. 13).
Diese Tatsachen mÃ¼ssen dem Betroffenen in einer Weise unterbreitet werden,
dass er sie als solche erkennen und sich zu ihnen â�� ggf. nach ergÃ¤nzender
Nachfrage bei der BehÃ¶rde â�� sachgerecht Ã¤uÃ�ern kann. Diesen
Anforderungen wird der Bescheid vom 4. November 1997 gerecht. Er ist zwar nur
knapp begrÃ¼ndet, enthÃ¤lt jedoch alle fÃ¼r wesentlich erachteten
Gesichtspunkte. Denn die Beklagte hat mit ihm nicht nur die getroffene Regelung
wiedergegeben, sondern auch die von ihr fÃ¼r maÃ�geblich gehaltene
Rechtsgrundlage bezeichnet. Zudem hat sie dargelegt, dass die fÃ¼r ihre
Entscheidung erforderliche Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse hier deshalb eingetreten
sei, weil die KlÃ¤gerin seit dem 9. September 1997 ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt
nach Chile verlegt habe, wohin die ausschlieÃ�lich auÃ�erhalb des heutigen
Bundesgebiets zurÃ¼ckgelegten Zeiten nicht zahlbar seien.

Entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin ist der angefochtene Bescheid auch in
materieller Hinsicht rechtmÃ¤Ã�ig. Wie die Beklagte zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, ist
maÃ�gebliche Rechtsgrundlage fÃ¼r ihn Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X. Danach ist â��
im Wege einer gebundenen Entscheidung â�� ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung
fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen
VerhÃ¤ltnissen, die bei seinem Erlass vorgelegen haben, eine wesentliche
Ã�nderung eintritt. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sind erfÃ¼llt. Denn es
geht hier â�� wie bereits dargelegt â�� um die (teilweise) Aufhebung des
Bescheides vom 13. Januar 1948 in der Gestalt des Bescheides vom 31. Juli 1952,
mit dem die LVA GroÃ�-Hessen (spÃ¤ter LVA Hessen) als damals zustÃ¤ndiger
TrÃ¤ger der Angestelltenversicherung der KlÃ¤gerin die spÃ¤ter von der Beklagten
weitergewÃ¤hrte Witwenrente bewilligt hatte. Bezogen auf diesen Bescheid ist eine
wesentliche Ã�nderung der Sachlage dadurch eingetreten, dass die KlÃ¤gerin im
Laufe des Monats September 1997 ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt nach Chile
verlegt hat. Diese Verlegung hat zur Folge, dass monatliche
RentenzahlungsansprÃ¼che nach dem materiellen Recht in ihrem Fall nicht mehr
entstehen kÃ¶nnen.
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Nach Â§ 110 Abs. 2 SGB VI, das im hiesigen Zusammenhang gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs.
1 und 3 SGB VI auf den Fall der KlÃ¤gerin Anwendung findet, erhalten Berechtigte,
die ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Ausland haben, Rentenleistungen nur nach
MaÃ�gabe der dem Â§ 110 Abs. 2 SGB VI nachfolgenden Vorschriften. Nach diesen
Bestimmungen, die â�� ebenso wie Â§ 110 Abs. 2 SGB VI â�� seit ihrem
Inkrafttreten am 1. Januar 1992 in den hier einschlÃ¤gigen Passagen unverÃ¤ndert
geblieben sind, ist vorgesehen, dass die die RentenhÃ¶he bestimmenden
persÃ¶nlichen Entgeltpunkte â�� abgesehen von hier nicht interessierenden
Besonderheiten â�� grundsÃ¤tzlich nur noch aus Bundesgebiets-Beitragszeiten
ermittelt werden dÃ¼rfen (vgl. Â§ 113 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI), ohne die
zusÃ¤tzliche Entgeltpunkte fÃ¼r beitragsfreie Zeiten nach Â§ 114 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 SGB VI nicht zu berÃ¼cksichtigen sind. Hierbei sind nach Â§ 113 Abs. 1 Satz 2
SGB VI unter Bundesgebiets-Beitragszeiten die Beitragszeiten zu verstehen, fÃ¼r
die BeitrÃ¤ge nach Bundesrecht nach dem 8. Mai 1945 gezahlt worden sind, und die
diesen im FÃ¼nften Kapitel gleichgestellten Beitragszeiten. Zu diesen
gleichgestellten Beitragszeiten gehÃ¶ren wiederum â�� neben Beitragszeiten im
Beitrittsgebiet, Beitragszeiten im Saarland sowie Berliner Beitragszeiten â�� im hier
maÃ�geblichen Zusammenhang nach Â§ 271 SGB VI nur Zeiten, fÃ¼r die nach den
vor dem 9. Mai 1945 geltenden Reichsversicherungsgesetzen BeitrÃ¤ge im Inland
gezahlt worden sind. Der Begriff Inland bezieht sich hierbei auf das Gebiet der
heutigen Bundesrepublik Deutschland. Beitragszeiten, die (vor dem 9. Mai 1945)
zwar im jeweiligen Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze, aber
auÃ�erhalb des Gebiets der heutigen Bundesrepublik Deutschland zurÃ¼ckgelegt
worden sind (sog. Reichsgebiets-Beitragszeiten, vgl. Â§ 254 d Abs. 1 SGB VI) sind
keine Bundesgebiets-Beitragszeiten. Unter der Voraussetzung, dass der Berechtigte
Deutscher ist, er vor dem 19. Mai 1950 geboren ist und er seinen gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt vor dem 19. Mai 1990 im Ausland genommen hat, sind fÃ¼r sie â��
ebenso wie im Ã�brigen fÃ¼r Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz (FRG)
â�� gemÃ¤Ã� Â§ 272 Abs. 1 und 3 Satz 1 SGB VI Entgeltpunkte nur bis zur HÃ¶he
der Entgeltpunkte fÃ¼r Bundesgebiets-Beitragszeiten zu berÃ¼cksichtigen. Dies
hat zur Folge, dass Entgeltpunkte fÃ¼r Reichsgebiets-Beitragszeiten Ã¼berhaupt
keine Anrechnung finden kÃ¶nnen, wenn Bundesgebiets-Beitragszeiten nicht
vorhanden sind. Letzteres ist hier der Fall. Denn die Witwenrente der KlÃ¤gerin
beruht neben kriegsbedingten Ersatzzeiten allein auf vor dem 9. Mai 1945 in
KÃ¶nigsberg (OstpreuÃ�en) zurÃ¼ckgelegten Reichsgebiets-Beitragszeiten. Ebenso
wie die Ersatzzeiten dÃ¼rfen sie nach den dargestellten Vorschriften an die
KlÃ¤gerin nicht mehr gezahlt werden. Die KlÃ¤gerin hat nÃ¤mlich â�� wie noch zu
zeigen sein wird â�� ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im September 1997 nach Chile
verlegt.

An der Anwendbarkeit der vorgenannten Bestimmungen auf den Fall der KlÃ¤gerin
bestehen auch unter BerÃ¼cksichtigung zwischenstaatlichen Rechts keine Zweifel.
Nach Â§ 110 Abs. 3 SGB VI sind die Vorschriften der Â§Â§ 110 ff. SGB VI zwar nur
heranzuziehen, soweit nicht nach Ã¼ber- oder zwischenstaatlichem Recht etwas
anderes bestimmt ist. Eine anderweitige Bestimmung besteht jedoch nicht. Denn
nach Nr. 4 b des Schlussprotokolls zu dem hier allein in Betracht zu ziehenden
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Chile
Ã¼ber Rentenversicherung vom 5. MÃ¤rz 1993 (DCSVA) bleiben die deutschen
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Rechtsvorschriften Ã¼ber Leistungen aus Versicherungszeiten, die nicht im
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zurÃ¼ckgelegt sind, trotz der in Art.
5 DCSVA grundsÃ¤tzlich angeordneten Gebietsgleichstellung unberÃ¼hrt.

Wie die Beklagte und das Sozialgericht zutreffend entschieden haben, hat die
KlÃ¤gerin ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im September 1997 nach Chile verlegt.
Dies ergibt sich unter Heranziehung des Â§ 30 Abs. 3 Satz 2 des Ersten Buches des
Sozialgesetzbuches, der insbesondere im Zusammenhang mit den
Auslandszahlbestimmungen der Â§Â§ 110 ff. SGB VI Anwendung findet. Danach hat
jemand seinen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter UmstÃ¤nden
aufhÃ¤lt, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht
nur vorÃ¼bergehend verweilt. Ob jemand nicht nur vorÃ¼bergehend an einem
bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet verweilt, ist jeweils unter
WÃ¼rdigung der gesamten UmstÃ¤nde des Einzelfalls zu beurteilen. Hierbei kommt
es in erster Linie auf die objektiv gegebenen tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse an.
MaÃ�geblich ist insoweit, wo der Betroffene faktisch und dauerhaft den
Schwerpunkt seiner LebensverhÃ¤ltnisse hat, der vorrangig durch seine
persÃ¶nlichen, familiÃ¤ren, beruflichen und wirtschaftlichen Bindungen
gekennzeichnet ist. Hierbei ist von einer Dauerhaftigkeit auszugehen, wenn und
solange der Aufenthalt nicht von vornherein an einen genau bestimmten â�� einer
engen zeitlichen Begrenzung unterliegenden â�� Zweck gekoppelt ist, sondern
zukunftsoffen ausgestaltet ist. Ein Domizilwille, der mit den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen nicht Ã¼bereinstimmt, ist unbeachtlich (vgl. hierzu insgesamt BSG 
SozR 3-1200 Â§ 30 Nr. 5, BSG SozR 3-6710 Art. 1 Nr. 1, BSG SGb 1998, 406).

Die Anwendung der vorgenannten GrundsÃ¤tze ergibt, dass sich die KlÃ¤gerin seit
Mitte September 1997 gewÃ¶hnlich in Chile aufhÃ¤lt. Denn sie befindet sich seit
dem 10. September 1997 bis heute durchgÃ¤ngig in Chile, wohin sie zum selben
Zeitpunkt den Schwerpunkt ihrer LebensverhÃ¤ltnisse verlegt hat. Sie lebt dort
nÃ¤mlich zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in einer Wohnung, die der
Tochter gehÃ¶rt und von dieser mit eigenen MÃ¶beln ausgestattet worden ist.
Ferner kann die KlÃ¤gerin das Land aus gesundheitlichen GrÃ¼nden sowie ohne
fremde Hilfe nicht wieder verlassen. Dies war bereits bei der Ausreise aus
Deutschland abzusehen, weil die KlÃ¤gerin zu diesem Zeitpunkt schon fast 96 Jahre
alt war. Sie befand sich damit schon damals in einem Alter, in dem nach der
allgemeinen Lebenserfahrung nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass
eine RÃ¼ckkehr jederzeit problemlos mÃ¶glich sein wÃ¼rde. Zudem hat sie sich in
Deutschland vor ihrer Ausreise abgemeldet und ist in Chile mit einem bereits fÃ¼r
12 Monate gÃ¼ltigen â��Visum Temporarioâ�� eingereist. Seit dieser Zeit ist ihr
Aufenthalt in Chile in auslÃ¤nderrechtlicher Hinsicht genehmigt. Ihr Aufenthalt in
Chile mag dadurch ausgelÃ¶st worden sein, dass sich ihre Tochter und ihr Sohn
fÃ¼r einen lÃ¤ngeren Zeitraum in Chile aufhalten wollten, und sie nicht allein in
Deutschland zurÃ¼ckbleiben konnte. Sie selbst hat ihre Ausreise jedoch von Anfang
an als Verlegung ihres gewÃ¶hnlichen Aufenthaltes nach Chile gewertet, was sich
aus ihren an die Beklagte gerichteten Schreiben vom 8. September und 18.
November 1997 sowie ihrem Widerspruchsschreiben vom 21. Dezember 1997
ergibt. Denn abgesehen davon, dass sie ihren Aufenthalt in Chile in diesen
Schreiben sogar als gewÃ¶hnlichen Aufenthalt bezeichnet hat, hat sie im Ã�brigen
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dargelegt, dass sie kÃ¼nftig in Chile im Haushalt ihrer Tochter leben werde, es sich
bei ihrem â��Umzugâ�� um eine â��Ã�bersiedlungâ�� handele und die Beklagte
mit ihrer Leistungsverweigerung ihre Hoffnung, ihren Lebensabend bei ihrer Tochter
verbringen zu dÃ¼rfen, zunichte mache. An diesen â�� im Hinblick auf ihr Alter und
ihren Gesundheitszustand realistischen â�� Ã�uÃ�erungen muss sie sich festhalten
lassen. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass sich diese Ã�uÃ�erungen auf
einen Lebensabend allein bei ihrer Tochter bezogen haben, fÃ¼r die vor allem im
Widerspruchs- und im Berufungsverfahren betont worden ist, dass sie ein von ihrem
Bruder unabhÃ¤ngiges eigenstÃ¤ndiges Leben fÃ¼hre. Dies legt die Vermutung
nahe, dass (jedenfalls anfÃ¤nglich) nur der Sohn der KlÃ¤gerin in sein bis heute in G
vorgehaltenes Haus zurÃ¼ckkehren wollte, zumal er sich nach seinen Angaben nur
deshalb nach Chile begeben hat, um sich dort fÃ¼r etwa 15 bis 18 Monate mit
vergangenen Kulturen zu beschÃ¤ftigen. Ob die KlÃ¤gerin mÃ¶glicherweise heute
wieder nach Deutschland zurÃ¼ckkehren mÃ¶chte, ist unerheblich, weil dieser Wille
im Widerspruch zu den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen steht. Da diese VerhÃ¤ltnisse
nur den Schluss zulassen, dass sie sich seit dem 10. September 1997 gewÃ¶hnlich
in Chile aufhÃ¤lt, kann ferner dahinstehen, ob sich â�� wie die Beklagte gemeint
hat â�� aus der Rentenakte ihrer Tochter weitere gegen einen gewÃ¶hnlichen
Aufenthalt der KlÃ¤gerin in Deutschland sprechende Indizien entnehmen lassen.
Davon abgesehen, ist eine KlÃ¤rung dieses Punktes hier ohnehin nicht mÃ¶glich,
weil sich die Tochter der KlÃ¤gerin mit der Beiziehung und Verwertung ihrer
Rentenakte im Berufungsverfahren nicht einverstanden erklÃ¤rt hat. Damit kann
zugleich nicht geklÃ¤rt werden, ob sich in dieser Akte fÃ¼r die KlÃ¤gerin
sprechende Gesichtspunkte finden lassen. Einen eventuellen Nachteil hieraus hat
die KlÃ¤gerin zu tragen.

Das Vorbringen der KlÃ¤gerin, sie hÃ¤tte sich nicht nach Chile begeben, wenn sie
nicht durch die Beklagte fehlerhaft dahingehend beraten worden wÃ¤re, dass auch
ihre Witwenrente ungekÃ¼rzt dorthin ausgezahlt werden wÃ¼rde, fÃ¼hrt zu
keinem anderen Ergebnis. Ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch kann hierauf
schon deshalb nicht gestÃ¼tzt werden, weil die Frage, wo jemand seinen
gewÃ¶hnlichen Aufenthalt hat, nur anhand der tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse
beantwortet werden kann. Die fiktive BegrÃ¼ndung eines gewÃ¶hnlichen
Aufenthalts ist nicht mÃ¶glich, so dass die KlÃ¤gerin, die ihren Lebensmittelpunkt
tatsÃ¤chlich nach Chile verlegt hat, nicht so behandelt werden kann, als hielte sie
sich noch gewÃ¶hnlich in Deutschland auf. Ihr Vorbringen, fÃ¼r dessen Richtigkeit
sie im Ã�brigen Beweise nicht vorgelegt hat, kÃ¶nnte allenfalls zivilrechtliche
SchadensersatzansprÃ¼che nach sich ziehen, was hier keiner Entscheidung bedarf;
fÃ¼r die monatlichen RentenzahlungsansprÃ¼che hat es keine Bedeutung. Dass
die Beklagte der KlÃ¤gerin eine schriftliche Zusage erteilt haben kÃ¶nnte, wonach
die Witwenrente ungekÃ¼rzt nach Chile gezahlt werden wÃ¼rde, macht die
KlÃ¤gerin selbst nicht geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin verstoÃ�en die sich in ihrem Fall zu ihren
Lasten auswirkenden Bestimmungen der Â§Â§ 110 ff. SGB VI, die der
Zahlbarmachung der Reichsgebiets-Beitragszeiten nach Chile entgegenstehen,
auch nicht gegen hÃ¶herrangiges Recht. Insbesondere lassen sich â�� was die
KlÃ¤gerin aus Sicht des Senats der Sache nach rÃ¼gt â�� eine Verletzung der
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Eigentumsgarantie des Art. 14 GG, ein VerstoÃ� gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und ein VerstoÃ� gegen das im
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Gebot des Vertrauensschutzes
nicht feststellen. Hierbei liegt eine Verletzung der Eigentumsgarantie schon deshalb
nicht vor, weil die KlÃ¤gerin um die Zahlung einer Witwenrente streitet.
GrundsÃ¤tzlich kÃ¶nnen zwar zu den von Art. 14 Abs. 1 GG geschÃ¼tzten
Rechtspositionen auch Ã¶ffentlich-rechtliche AnsprÃ¼che und Anwartschaften auf
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung gehÃ¶ren. Sie genieÃ�en
Eigentumsschutz, wenn es sich um vermÃ¶genswerte Rechtspositionen handelt, die
nach Art eines AusschlieÃ�lichkeitsrechts dem RechtstrÃ¤ger als privatnÃ¼tzig
zugeordnet sind, auf nicht unerheblichen Eigenleistungen des Versicherten beruhen
und seiner Existenzsicherung dienen. Die AnsprÃ¼che auf Versorgung der
Hinterbliebenen unterfallen dem Eigentumsbegriff des Art. 14 Abs. 1 GG jedoch
nicht, weil sie schon dem Versicherten nicht als Rechtsposition privatnÃ¼tzig
zugeordnet sind. Vielmehr handelt es sich um eine bloÃ�e Aussicht auf die Leistung,
die mit der AuflÃ¶sung der Ehe oder dem Vorversterben des Partners entfÃ¤llt.
Zudem beruhen Hinterbliebenenrenten nicht auf einer dem einzelnen Versicherten
individuell zurechenbaren Leistung, die eine Zuordnung der zugrunde liegenden
gesetzlichen AnsprÃ¼che zur verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie
rechtfertigen kÃ¶nnte. Die Hinterbliebenenrenten sind vorwiegend fÃ¼rsorgerisch
motivierte Leistungen, weil sie ohne eigene Beitragsleistung des
RentenempfÃ¤ngers und ohne erhÃ¶hte Beitragsleistung des Versicherten
gewÃ¤hrt werden. Der Gedanke des sozialen Ausgleichs wird dadurch betont, dass
die Vorsorge fÃ¼r die eigenen AngehÃ¶rigen bei der individuellen
Beitragsbemessung des Versicherten unberÃ¼cksichtigt bleibt. Vielmehr trÃ¤gt
jeder Versicherte Ã¼ber seinen Beitrag zugleich auch zur Versorgung aller
Hinterbliebenen von Versicherten bei. Auch wer keine unterhaltsberechtigten
AngehÃ¶rigen hat, zahlt gleiche BeitrÃ¤ge (vgl. hierzu insgesamt BVerfGE 97, 271).

Ein VerstoÃ� gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ist
ebenfalls nicht gegeben. Dieser Rechtssatz verbietet, wesentlich Gleiches
willkÃ¼rlich ungleich und wesentlich Ungleiches willkÃ¼rlich gleich zu behandeln,
wobei davon auszugehen ist, dass die Anwendung des Art. 3 Abs. 1 GG stets auf
einem Vergleich von LebensverhÃ¤ltnissen beruht, die nie in allen, sondern nur in
einzelnen Elementen Ã¼bereinstimmen. Sache des Gesetzgebers ist es zu
entscheiden, welche Elemente der zu ordnenden LebensverhÃ¤ltnisse er dafÃ¼r als
maÃ�gebend ansieht, sie im Recht gleich oder verschieden zu behandeln. Eine
Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes liegt erst vor, wenn sich ein
vernÃ¼nftiger, aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie einleuchtender
Grund fÃ¼r die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung oder
Gleichbehandlung nicht finden lÃ¤sst, der Gesetzgeber es also versÃ¤umt hat,
tatsÃ¤chliche Gleichheiten oder Ungleichheiten der zu ordnenden
Lebenssachverhalte zu berÃ¼cksichtigen, die so bedeutsam sind, dass sie bei einer
am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise beachtet werden
mÃ¼ssen. Ohne Bedeutung ist es, ob der Gesetzgeber im Einzelfall jeweils die
zweckmÃ¤Ã�igste, vernÃ¼nftigste oder gerechteste LÃ¶sung gefunden hat (vgl. 
BVerfGE 71, 255, 271). Dabei wird dem Gesetzgeber bei gewÃ¤hrender
StaatstÃ¤tigkeit, insbesondere auch bei der Regelung der Kriegs- und
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Kriegsfolgelasten, ein sehr weites Gestaltungsermessen eingerÃ¤umt (vgl. BVerfGE
27, 253, 283). In diesem Rahmen kann vom Senat ein VerstoÃ� gegen Art. 3 Abs. 1
GG nicht festgestellt werden. Die Zahlbarmachung von Reichsgebiets-Beitragszeiten
an im Inland lebende Deutsche beruht auf dem sachlich einleutenden Gedanken der
Integration. Dieser Gedanke kommt nicht mehr zum Tragen, wenn sich der
Berechtigte ins Ausland begibt, wo er der besonderen, an die Einwohnereigenschaft
anknÃ¼pfenden FÃ¼rsorgepflicht seines Heimatstaates nicht mehr unterliegt (vgl.
BVerfG SozR 2200 Â§ 1318 Nr. 5, BSG SozR 2200 Â§ 1318 Nr. 9).

Des Weiteren liegt auch ein VerstoÃ� gegen das im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20
Abs. 3 GG verankerte Gebot des Vertrauensschutzes nicht vor. Denn die hier in
Rede stehenden Vorschriften schlieÃ�en â�� sieht man von der im Fall der
KlÃ¤gerin nicht relevanten Altersregelung in Â§ 272 Abs. 1 Satz 1 SGB VI ab â��
lediglich an die bereits in Art. 23 Â§ 4 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag vom 18.
Mai 1990 Ã¼ber die Schaffung einer WÃ¤hrungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik vom 23. Juni 1990 (WWSUG) getroffenen Bestimmungen an. Diese
Bestimmungen erweisen sich im Lichte von Art. 20 Abs. 3 GG als unproblematisch.
Mit ihnen ist zwar in Abweichung zum bisherigen Recht geregelt worden, dass ein
Export einer auf Reichsgebiets-Beitragszeiten (ebenso wie einer auf Beitragszeiten
nach dem FRG) beruhenden Rente nur noch fÃ¼r Personen in Betracht kommt, die
bis zum 18. Mai 1990 ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben
(vgl. Art. 23 Â§ 4 Satz 1 WWSUG). Ein Eingriff in bereits abgewickelte, der
Vergangenheit angehÃ¶rende TatbestÃ¤nde im Sinne einer echten (retroaktiven)
RÃ¼ckwirkung ist damit jedoch nicht verbunden, zumal fÃ¼r Bezieher von Renten
die Fortgeltung des bisherigen Auslandsrentenrechts angeordnet worden ist, soweit
sie bis zum 18. Mai 1990 ihren gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
WWSUG genommen und bis zum 31. Dezember 1990 ins Ausland verlegt hatten
(vgl. Art. 23 Â§ 4 Satz 2 WWSUG). Gegen die AnknÃ¼pfung an den Tag der
Unterzeichnung des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 bestehen hierbei keine
verfassungsrechtlichen Bedenken. Dem Gesetzgeber ist es durch Art. 3 Abs. 1 GG
grundsÃ¤tzlich nicht verwehrt, zur Regelung bestimmter Lebenssachverhalte
Stichtage einzufÃ¼hren, obwohl jeder Stichtag unvermeidlich gewisse HÃ¤rten mit
sich bringt. Es ist nur zu prÃ¼fen, ob der Gesetzgeber den ihm zukommenden
Gestaltungsfreiraum in sachgerechter Weise genutzt hat (BVerfGE 87, 1, 43).
Diesen Vorgaben genÃ¼gt die vorgenommene Wahl des Stichtages. Denn es kann
nicht als sachwidrig angesehen werden, wenn der Gesetzgeber im Rahmen des ihm
bei der GewÃ¤hrung von FÃ¼rsorgeleistungen eingerÃ¤umten weiten
Gestaltungsspielraums mehr als 45 Jahre nach Kriegsende auf die seither
eingetretenen politischen, rechtlichen und tatsÃ¤chlichen VerÃ¤nderungen reagiert.

Mit RÃ¼cksicht auf die Verlegung des gewÃ¶hnlichen Aufenthaltes nach Chile im
Laufe des Monats September 1997 war die Beklagte nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X
verpflichtet, die Bewilligung der Witwenrente insoweit aufzuheben, als die aus dem
Rentenstammrecht resultierenden monatlichen ZahlungsansprÃ¼che fÃ¼r die
Zukunft zu beseitigen waren. Die Aufhebung mit dem 1. Dezember 1997 wirksam
werden zu lassen, ist hierbei nicht zu beanstanden. Der Bewilligungsbescheid darf
nach dem im Rentenrecht maÃ�geblichen Monatsprinzip zwar erst nach Ablauf des
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Kalendermonats aufgehoben werden, in dem der auf Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X
gestÃ¼tzte Bescheid bekannt gegeben wird. Hier ist der Aufhebungsbescheid vom
4. November 1997 der KlÃ¤gerin jedoch nach ihren eigenen Angaben im
Widerspruchsverfahren, an deren Richtigkeit der Senat keinen Zweifel hegt, bereits
am 25. November 1997 tatsÃ¤chlich zugegangen, so dass gegen die zum Ersten
des Folgemonats erklÃ¤rte Bescheidaufhebung keine Bedenken bestehen. Dass der
Bescheid der KlÃ¤gerin Ã¼ber die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in S
fÃ¶rmlich erst am 17. Dezember 1997 zugestellt worden ist, Ã¤ndert hieran schon
deshalb nichts, weil der Bescheid nach Â§ 37 Abs. 1 SGB X lediglich bekannt
gegeben werden musste.

Ein FristversÃ¤umnis im Sinne des Â§ 48 Abs. 4 SGB X liegt nicht vor. Die Beklagte
hat auf die durch die Verlegung des gewÃ¶hnlichen Aufenthaltes nach Chile
eingetretene wesentliche Ã�nderung der Sachlage binnen kÃ¼rzester Zeit reagiert.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und folgt dem Ergebnis in der
Hauptsache.

Die Revision ist nicht zugelassen worden, weil ein Grund hierfÃ¼r nach Â§ 160 Abs.
2 SGG nicht gegeben ist.

Erstellt am: 11.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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